
2010/91
John Brunner

Namens der SVP Fraktion

Postulat

Abschaffung der Bewiligungspflicht für Velounterstände

Seit dem 01. Mai 2009 unterstehen die Velounterstände in Basel nicht mehr der
Bewilligungspflicht.

Gesetzliche Grundlage BL: Gemäss § 92 der Verordnung zum kantonalen Raumplanungs-
und Baugesetz obliegt die Bewiligungserteilung für Kleinbauten in Liestal der Stadt.

. Das Verfahren ist für den Bürger insofern aufwendig, da er von der Nachbarschaft ebenfalls
das schriftliche Einverständnis für den Bau eines simplen Velounterstandes benötigt.

Die Energiestadt Liestal könnte mit der Abschaffung der Bewiligungspflicht für
Velounterstände einen sinnvollen Beitrag zur Förderung des ökologischen Individualverkehrs
leisten.

Der Stadtrat wird eingeladen die Abschaffung der Bewilligungspflicht für Velounterstände zu
prüfen.

Für die SVP Fraktion

John Brunner
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